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bänden, die unter Ausschluß des Viehhandels die Viehbeschaffung
durch die Kommunalverbände besorgen, darüber geklagt, daß vor
allem das Kleinvieh nicht genügend erfaßt würde.

Zu erwägen wäre, ob man dem Händler statt eines nach dem
Werte des Tieres prozentual bemessenen Zuschlages eine Ent¬
lohnung zu festen Stücksätzen gewähren solle. Mit Recht wird
man sagen können, daß es für den Grad der Mühewaltung des
Händlers gleichgültig bleibt, ob er ein hochwertiges oder ein -ge¬

ringes Tier herbeischafft. Im Gegenteil macht nicht selten gerade der
Antrieb geringer, -in ihrer Gesundheit geschwächter Tiere beson¬
ders viel Arbeit, benötigt womöglich einen Transport auf der
Achse unmittelbar -vom Stalle aus. Im Interesse unserer Vieh¬
haltung muß aber viel daran gelegen sein, daß gerade solche Tiere
ans den Ställen heraus und zur Schlachtbank kommen.

Man erkennt, daß es bei den Handelszuschlägen der auf¬
kaufenden Händler noch manche ungelöste Frage gibt. Es wird
daher angezeigt sein, daß -der Gegenstand einer Nachprüfung un¬
terzogen -und eine Bemessung gefunden wird, die eine gerechte
und dem Allgemeininteress-e entsprechende Entlohnung des auf¬
kaufenden Händlers gewährleistet.

c) Die Gebühren des Viehhandelsverbandeö

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die Viehhandels¬
verbände bei der Übernahme der Viehbeschaffung über kein eigenes
Betriebskapital verfügten. Es war daher nicht mehr als berech¬
tigte Vorsicht, wenn sie die Gebühr in einer solchen Höhe erhoben,
daß sie gegen Rückschläge gesichert waren. Sie besaßen keinerlei
Erfahrung, welche Verlustgefahr mit dem Geschäfte verbunden sein
würde. Sie mußten auch wünschen, ein eigenes Betriebskapital
zu sammeln, um aus den Händen ihrer Geldgeber herauszu-
kommen. Die preußischen Viehhandelsverbände -hatten sich dahin
geeinigt, einen Gesamtzuschlag von 7 v. H. zu erheben. Dieser
Zuschlag wird dem Stallpreise des Tieres zugeschlagen und ent¬
hält den dem aufkaufenden Händler gewährten Handelszuschlag
und die dem Vertrauensmann zustehende Provision. Der ge¬
samte Rest verbleibt dem Viehhandelsverbande als solchem. Die
süddeutschen Staaten nehmen sämtlich weniger als 7 v. H. Nur
für die Lieferung an die Heeresverwaltung erheben auch sie den
Satz von 7 v. H., was berechtigt sein -mag, weil hier erhöhte An¬
forderungen gestellt werden. In dem früher von dem Verfasser
geleiteten Verbände wurde schon im Sommer 1916 bei der Lie-
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